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Die Büros der Gemeindeverwaltung bleiben am  

Freitag, 1. Mai 2026  
den ganzen Tag geschlossen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Ruhetag.

Im Trauerfall sind für Sie folgende Dienste erreichbar:
•	Pikettdienst Bestattungsamt am Samstag, 2. Mai 2026, 
	 9.00 – 11.00 Uhr, Tel. 044 925 92 45
•	Einsargungen: Hans Gerber AG, Tel. 052 355 00 11

Gemeindeverwaltung Meilen

Friedhof- und Bestattungsreglement 
Totalrevision Friedhofreglement und Teilrevision Ge-
bührentarif. Zustimmung und Inkraftsetzung

Der Gemeinderat Meilen hat am 14. April 2026 beschlossen: 

1.	Das im Sinne der Erwägungen totalrevidierte Friedhofregle-
ment der Gemeinde Meilen wird erlassen.

2.	Das totalrevidierte Friedhofreglement wird per 1. Juni 2026 in 
Kraft gesetzt. Es ersetzt das Friedhofreglement vom 29. März 
2016.

3.	Art. 33 Gebührentarif der politischen Gemeinde Meilen wird 
im Sinne der Erwägungen revidiert, sodass die komplette Be-
stimmung nun wie folgt lautet:

	 Art. 33 Bestattungskosten
	 1 Bestattungen in Urnenreihengräbern, Erdbestattungsgräbern und im 

Gemeinschaftsgrab von Personen, die ihren letzten melderechtlichen 
oder zivilrechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde hatten, sowie einzelne 
damit zusammenhängenden Dienstleistungen, sind im Rahmen von § 45 
der kantonalen Bestattungsverordnung (BesV) grundsätzlich kostenlos.

	 1bis Die Grabplatzgebühren im Themengrab «Rebe» für Verstorbene, 
welche den letzten melderechtlichen oder zivilrechtlichen Wohnsitz in 
Meilen hatten, betragen:� Fr. 2000.–

	 2 Für die auf dem Friedhof Meilen vorzunehmenden Bestattungen von 
Verstorbenen, welche den letzten melderechtlichen oder zivilrechtlichen 
Wohnsitz in Meilen hatten und nach Ablauf der Frist gem. Art. 6 Abs. 2 
Friedhofreglement der politischen Gemeinde Meilen beigesetzt werden, 
gelten folgende Pauschaltarife:

	 Nachträgliche Urnenbeisetzung in das Gemeinschaftsgrab, in ein Urnen-
reihengrab oder in das Themengrab «Rebe»� Fr. 350.– 
	Schriftentafel� Fr. 40.–

	 3 Für die auf dem Friedhof Meilen in Anwendung von Art. 7 Friedhofre-
glement der politischen Gemeinde Meilen vorzunehmenden Bestattun-
gen von Verstorbenen, welche weder den letzten melderechtlichen noch 
zivilrechtlichen Wohnsitz in Meilen hatten, gelten folgende Pauschal-
tarife:

	 Grabplatz Reihengrab Erdbestattung� Fr. 1500.–
	 Grabplatz Reihengrab Urnenbeisetzung� Fr. 1000.–
	 Grabplatz Gemeinschaftsgrab� Fr. 500.–
	 Grabplatz Themengrab «Rebe»� Fr. 3000.–

	 Beisetzungskosten Friedhofgärtner:
	 Erdbestattung� Fr. 1500.–
	 Urnenbeisetzung� Fr. 350.–

	 Schriftentafel Reihengrab� Fr. 40.–

	 Behandlungs-, Schreib- und Zustellgebühr� Fr. 150.–

4.	Der im Sinne von Dispositiv-Ziff. 3 revidierte Art. 33 des Ge-
bührentarifs der politischen Gemeinde Meilen wird per 1. Juni 
2026 in Kraft gesetzt.

4.	Einem allfälligen Rekurs wird die aufschiebende Wirkung ent-
zogen.

6.	Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Meilen, Postfach, 
8706 Meilen, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu 
bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu be-
zeichnen und soweit möglich beizulegen.

7.	Der Gemeinderatsbeschluss, das totalrevidierte Friedhofreg-
lement sowie der Gebührentarif der politischen Gemeinde 
Meilen können während der Rekursfrist bei der Gemeinde-
verwaltung Meilen, Zentrale Dienste, Dorfstrasse 100, 8706 
Meilen, während den Öffnungszeiten eingesehen werden.

[…]

Gemeindeverwaltung Meilen

Die Bestattungskultur befindet sich 
im Wandel: Erdbestattungen im Sarg 
nehmen kontinuierlich ab, ebenso 
Urnenreihengräber. Nach wie vor ge-
wünscht sind Gemeinschaftsgräber.
Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach 
neuen Bestattungsformen wie Fried-
wald, Themengräber oder das Verstreu-
en der Asche in der Natur. Dies wider-
spiegelt das Bedürfnis vieler Menschen 
nach naturnahen und persönlichen 
Bestattungsorten. Themengräber sind 
speziell gestaltete Gemeinschaftsgrä-
ber. Sie wirken weniger anonym als 
klassische Gemeinschaftsgräber, auch 
wenn individuelle Bepflanzungen nicht 
möglich sind. In Anlehnung an die be-
deutende Meilemer Weinbautradition 
sowie aufgrund der Symbolkraft und 
Robustheit des Rebstocks wird auf dem 
Friedhof Meilen ab Juni 2026 das neue 
Themengrabfeld «Rebe» angeboten.
Jedes Grab ist mit einer eigenen Stele 
aus Eichenholz mit Namensinschrift 
gekennzeichnet. Die rund 50 Grabste-
len sind in einen Kräuterrasen einge-
bettet, wodurch ein grünes, harmoni-
sches Gesamtbild entsteht. Es werden 
ausschliesslich biologisch abbaubare 
Urnen verwendet. Gepflanzt wird eine 
robuste Rebsorte, die ohne Pflanzen-
schutzmittel oder chemische Behand-
lung auskommt. Die Einführung des 
neuen Grabtyps erforderte die Aufnah-
me ins Friedhofreglement und damit 
eine Revision. Das revidierte Friedhof-
reglement, gültig per 1. Juni 2026, ba-
siert auf dem bisherigen Recht und be-
rücksichtigt die kantonalen Vorgaben 
sowie die bewährte Praxis.

Spricht Ihr Kind zu Hause eine ande-
re Sprache als Deutsch? Wächst es 
zweisprachig oder sogar mehrspra-
chig auf? – Eines vorweg: Mehrspra-
chigkeit ist ein Geschenk und eine 
wertvolle Kompetenz für das ganze 
Leben eines Kindes.
Viele Eltern, die selbst mit einer anderen 
Muttersprache aufgewachsen sind, stel-
len sich die Frage, wie sie ihr Kind am 
besten in seiner Sprachentwicklung un-
terstützen können. Sie fragen sich auch, 
ob es schlimm ist, wenn Sprachen ver-
mischt werden und welche Rolle ihre 
Herkunftssprache beim Erlenen weite-
rer Sprachen spielt. Die Koordinations- 
und Fachstelle Kinder der Gemeinde 
Meilen organisiert in Zusammenarbeit 
mit der Pädagogischen Hochschule St. 
Gallen einen Informationsabend zum 
Thema «Mehrsprachig aufwachsen – 
Chancen und Förderung in der Fami-
lie». Neben fachlichen Impulsen steht 
der persönliche Austausch im Mittel-
punkt: Die Anwesenden teilen ihre Er-
fahrungen und Herausforderungen mit 
anderen Eltern in ähnlichen Situatio-
nen. Darüber hinaus werden praxisna-
he Spielideen, Buchtipps und Anregun-
gen für alltagstaugliche Rituale gegeben, 
um die Sprachentwicklung des Kindes 
spielerisch zu begleiten.
Die Veranstaltung findet statt am Mitt-
woch, 6. Mai, 18.30 bis 20.00 Uhr im 
Chilesaal des «Löwen», Kirchgasse 2. 
Der Anlass ist kostenlos. Um Anmel-
dung via Mail unter amaissen@meilen.
ch wird gebeten.

Neuer Grabtyp

Mehrsprachig 
aufwachsen

Die Gemeinde Meilen ist bekannt 
für ihre zahlreichen Bäche, die 
wertvolle Lebensräume für Tiere 
und Pflanzen schaffen. Sie kühlen 
im Sommer die Umgebung, vernet-
zen Lebensräume und bieten den 
Menschen einen Ort zum Durchat-
men und Erholen. 
Wer genau hinschaut, entdeckt dort 
jedoch invasive Neophyten wie 
Kirschlorbeer oder Sommerflieder. 
Diese Pflanzen sehen zwar oft hübsch 
aus, bieten aber kaum Nahrung oder 
Lebensraum für unsere heimische 
Tierwelt und verdrängen andere Ar-
ten. Besonders entlang von Bächen 
können sie sich schnell und unkont-
rolliert ausbreiten.
Ein Grund dafür ist, dass Tobel und 
Waldränder illegalerweise als Ablade-
platz für Gartenabfälle genutzt wer-
den. Schon kleinste Pflanzenteile aus 
dem Schnittgut können wieder aus-
treiben und sich rasant verbreiten. 
Die Gemeinde setzt deshalb verstärkt 
auf die Mitwirkung der Bevölkerung.
Bereits 2024 wurde die Broschüre 
«Leben am Bach» an Haushalte mit 
Zugang zu Gewässern verteilt. Sie 
zeigt auf, wie ein respektvoller Um-
gang mit diesen sensiblen Lebensräu-
men gelingt. 

Neophyten gehören in den 
Kehricht
Neu kommt nun ein einfaches, aber 
wirkungsvolles Angebot dazu: der 
kostenlose «Neophytensack». Die spe-
ziellen Abfallsäcke können bei der 
Gemeinde bezogen und der regulären 
Kehrichtabfuhr mitgegeben werden. 
Nur wer Neophyten korrekt im Keh-
richt entsorgt, verhindert ihre weite-
re Verbreitung.

Ausstellung und Führungen
Wer mehr erfahren will, kann vom 6. 
bis 20. Mai vor dem Gemeindehaus 
eine Neophyten-Ausstellung besich
tigen. Besucherinnen und Besucher 
können dort invasive Pflanzenarten 
kennenlernen, die häufig auch in pri-
vaten Gärten vorkommen. Öffentli-
che Führungen mit einer Fachperson 
finden an zwei Samstagen statt, und 
zwar am 9. und am 16. Mai jeweils von 
10.00 bis 12.00 Uhr. 
Die Botschaft ist klar: Unsere Bäche 
sind wertvoll – und ihr Schutz beginnt 
bei uns allen. Mit etwas Aufmerksam-
keit und dem richtigen Umgang kön-
nen wir gemeinsam dafür sorgen, dass 
Meilens Gewässer auch in Zukunft le-
bendige und vielfältige Lebensräume 
bleiben.

Gemeinsam für
lebendige Bäche
Mit dem Neophytensack gegen  
invasive Pflanzen

Der Neophytensack kann gratis bei der Gemeinde bezogen werden.� Foto: zvg


